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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.2000

Norm

KO §20

Rechtssatz

Unwirksamkeit der - nach Konkurserö.nung erklärten - Drittaufrechnung auf Grund einer sogenannten

"Konzernverrechnungsklausel" im Konkurs des konzernfremden Vertragspartners, weil sich der Aufrechnende so

behandeln lassen muss, als ob ihm die Forderung, mit der aufgerechnet wird, erst im Zeitpunkt der

Aufrechnungserklärung "abgetreten" worden wäre.

Entscheidungstexte

3 Ob 300/98h

Entscheidungstext OGH 20.09.2000 3 Ob 300/98h
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